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Amtliche» Nerk « » l> jg » ngsblatt Kr. 6 für de » Amtsderirk Dvrlach.

Bekanntmachungen .
« st . I . 908/12 . 18 . K .R . A .

Bekanntmachung
betreffend

Beftandseichebmrg und Lagerbuchführung
von Drogen u. Erzeugnissen ans Drogen .

Vom 20 . Januar 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf Ersuchen des König¬

lichen Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis
gebracht , daß jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften , betreffend
Bestandserhebung und Lagerbuchführung, auf Grund der Bekanntmachungüber Vorratserhebungen vom 2 . Februar 1915 ( Reichs -Eesetzbl. S . 54 ) in
Verbindung mir den Ergänzungsbekanntmachungenvom 3 . September 1915
(Reichs -Gesetzbl. S . 549 ) und vom 21 . Oktober 1915 (Reichs - Eesetzbl.S . 684 ) * ) bestraft wird, soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhereStrafen verwirkt sind.

r 1.
Inkrafttreten der Anordnungen .

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Beginn der
20. Januar 1916 in Kraft .

§ 2 .
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden folgende Gegenstände betroffen :
1 . Agar-Agar-Fäden , sobald die Vorräte mehr betragen als 80 Kg .Agar-Agar-Stangen (Linealform) , sobald die Vorräte mehr betragenals 30 kg.
2. Hos Laxeusis, sobald die Vorräte mehr betragen als 100 kg.tOo« Ouraoav, sobald die Vorräte mehr betragen als 100 kg.Bxtraot . stloss, sobald die Vorräte mehr betragen als 20 kg.
3. Balsam . Roruvian ., sobald die Vorräte mehr betragen als 20 kg.Balsam . Beruvm . artikio ., sobald die Vorräte mehr betragen als5 kg.

Balsam . Rcruvian . s^ntketio ., sobald die Vorräte mehr betragenals 5 kg.
Borugsn, sobald die Vorräte mehr betragen als 5 kg.

4. Lansov Siam , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.Lentos Sumatra , auch Balemdang, sobald die Vorräte mehr be¬tragen als 30 kg.
6. Lantkaristsn , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.
6. Ovtaooum , sobald die Vorräte niehr betragen als 100 Kg
7. Lortex ^ urantii kruct . amar . , sobald die Vorräte inehr betragenals 150 kg.
8. Lortex Simarubae , sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.
9. Badas Laiabarioa«, sobald di« Vorräte mehr betragen als 20 kg.kd^sostigmm (Lscrin ) und Salze, sobald die Vorräte mehr be¬

tragen als 60 g.
10. Blorss Linas , sobald die Vorräte mehr betragen als 50 Kg.Santonin , sobald die Vorräte mehr betragen als 1 kg.
11 . Rolia Lellailonnae , sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.Atropin und Salze , sobald die Vorräte niehr betragen als 25 g.Homatropin und Salze , sobald die Vorräte mehr betrage,, als 25 g.
12. Bvlia Klxnso^ami , sobald die Vorräte mehr betragen als 100 kg.B^osozmmin (alle Sorten ) und Salze , sobald die Vorräte zusammenmehr betragen als 25 g.

Hziosein und Salze , sobald die Vorräte zusammen mehr betragenals 25 g.
13 . BvLa staboransti, sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.Biloearpin und Salze , sobald die Vorräte zusammen mehr betragen.als 100 g. °

* ) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlichunrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnisbis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft , auch tonnen Vorräte , die verschwiegen sind, im Urteil für dem
Staate verfallen erklärt räerden . Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlichdie vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung verpflichtet ist, nicht in ter gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu drei¬
tausend Matt oder im Ilnvcrmögensfalle mit Gefängnis bis zu sechsMonaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen-Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterlässt .

14. Bruvtus ttnisi vulgaris , sobald die Vorräte mehr betragen als
150 Kg .

15. Rructus kurantii immaturi , sobald die Vorräte mehr betragen als
100 kg.

16. Rruotus 6arvt , sobald die Vorräte mehr betragen als 500 kg.
17. Rruotus Loloczmtlustis , sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.
18. Oummi arabicum , auch 6ummi Senegal , sobald die Vorräte zu¬

sammen mehr betragen als 500 kg.
19. Bignum Santali vstinst. (eitrin .) und blakasssr , sobald die Vorräte

zusammen mehr betragen als 1000 kg.
Oleum Santali vstinst. , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.
Ssntalol , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.

20 . B^oopostüim (Bärlappsamen ) , sobald die Vorräte mehr betragen
als 50 Kg .

21 . bltiees Oolao , sobald die Vorräte niehr betragen als 100 kg.
Bxtraot . Loiae tiuici, , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.

22. Opium in Broten , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.
Opium pulvis ., sobald die Vorräte mehr betragen als 10 Kg.
Dinctura Opii (alle Sorten ) , sobald die Vorräte mehr betragen als

20 kg.
Rxtract . Opii sioo . , sobald die Vorräte mehr betragen als 5 kg.

23. Rastix Ipccacusnbav Lsrtbagena , sobald die Vorräte mehr be¬
tragen als 20 kg.

Rastix Ipceaeukmbac Rio . , sobald die Vorräte mehr betragen als
20 kg.

24 . Rastix Biguiritis « luspsnie» , sobald die Vorräte mehr betragen als
300 kg.

Rastix Bigiuritiac russiea, sobald die Vorräte mehr betragen als
900 kg.

25 . Rastix Scnegae , sobald die Vorräte mehr betragen als 30 kg.
26. Rdirnma llz -cliastis csnsst . , sobald die Vorräte mehr betragen als

10 kg.
Bxtract . Klzstrastis cansst. Ouist. , sobald die Vorräte mehr betragenals 10 kg.
H^strastin und Salze , sobald die Vorräte mehr betragen als 10 g.

27 . RtnLona RIxst Sinens . , sobald die Vorräte niehr betragen als 100 kg.
28 . Soincn .krccac , sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.

Arecoiinfalze, sobald die Vorräte mehr betragen als 10 g.
29. Semcn Lolciuci, sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.

Oololiiciu und Salze , sobald die Vorräte niehr betragen als 25 g.
30. Semen Sakastiliac, sobald die Vorräte mehr betragen als 800 kg.

Vcratrin und Salze , sobald die Vorräte mehr betragen als 250 x.
31 . Suecus Biquiritiae (Masse , Stangen , Pulver ), sobald die Vorräte

mehr betragen als 200 kg .
Sucous Biguiritiae stepurat . inspissat . , sobald die Vorräte mehrbetragen als 30 kg.

32. Mibcra .̂ coniti sobald die Vorräte mehr betragen als 50 kg.
.Keonitin und Salze , sobald die Vorräte mehr betragen als 25 g.

33. Rructus Rucnienli, sobald die Vorräte mehr betragen als 100 kg.
Oleum Rvenicuii . sobald die Vorräte mehr betragen als 10 kg.

Nicht betroffen von der Bekanntmachung sind Vorräte in Form von
Pillen , Pastillen , Tabletten usw .

8 3 .
Bon der Bekanntmachung betroffene Personen.

Bon dieser Bekanntmachung betroffen werden:
1 . alle natürlichen und juristische» Personen, Kommunen, öffentlich -

rechtlichen Körperschaften und Verbände, welche Gegenstände derim K 2 aufgeführten Art im Cew'ahrsam haben, erzeugen oder ver¬arbeiten oder ans Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Er¬
werbes wegen kaufen oder verkaufen oder für welche sich die Gegen¬
stände unter Zollanfsicht befinden,'

2 . alle Empfänger solcher Gegenstände nach Enipsang derselben , fallsdie Gegenstände arn Stichtage (§ 4) sich auf dem Versand befindenund nicht bei einer der unter 1 bezeichneten Personen usw . im Ge¬
wahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten werden.

? 4 .
Meldepflicht.

Die im § 3 bezeichnetenPersonen usw . unterliegen einer Meldepflichtbezüglich der im § 2 bezeichneten Gegenstände .
Maßgebend für die Meldepflicht ist der mit Beginn des 20. Januar1916 ( Stichtag ) vorhandene Bestand.Die Meldung hat nach dem Gewicht zu erfolgen.



X

Bearbeitete Drogen ( „coinus .", „pulvis "
, „ rsapat "

, „ 8pscioskorin "
,

„ Grieß "
, „Würfel "

, „ Scheiben "
, „ Kugeln " usw . ) find, soweit nicht eine andere

Anordnung im § 2 getroffen worden ist, zusammengefaßt als unbearbeitete
Drogen aufzuführen .

Die verschiedenen Marken und Handelssorten ( z . B . „lZalsam -ksru -
vi -rn " : „Handelsware "

, „direkter Import ", oder „vsrruir " : „Küisona
Ktroi " : „ extrafein "

, rund "
, „flach "

, „aufgeschlagen "
, „in kragrnsutis " usm . )

sind zusammengefaßt als Rohdrogen aufzuführen .
Die Bestandsmeldungen sind bis zum 3V. Januar 1916 an die

Medizinal -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ,
Berlin 9V 9, Leipziger Platz 17

zu erstatten .
Auf einem Meldeschein darf nur der Vorrat eines Eigentümers gemeldet

werden . Der Meldeschein darf weitere Mitteilungen als die Meldung nicht
enthalten . Auf die Vorderseite der zur Übersendung der Meldung benutzten
Briefumschläge ist der Vermerk zu setzen : „ Betrifft Drogenmeldung ".

8 S.
Lagerbuchführung .

Jeder gemäß § 4 Meldepflichtige muß ein Lagerbuch führen , aus dem
jede Änderung der gemeldeten Vorratsmengen und ihre Verwendung zu
ersehen ist . Soweit der Meldepflichtige bereits ein derartiges Lagerouch
führt , braucht er kein besonderes Lagerbuch einzurichten .

8 6.
Anfragen und Anträge .

Anfragen und Anträge sind an die
Medizinal -Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ,

Berlin tV 9 , Leipziger Platz 17
zu richten . Sie müssen auf dem Briefumschlag sowie am Kopfe des Briefes
den Vermerk tragen : „ Betrifft Drogenmeldung ".

Karlsruhe , den 20. Januar 1916.
Der kommarrdiereude General :

Frhr . von Manteuffel , General der Infanterie .

Sir . W . M . 77/1 . 16. K .R .A.

Bekanntmachung
betreffend

mit Kraft angetriebene Maschinen
für Konfektionsarbeit .

Auf Grund des 8 9 Buchstabe b des Gesetzes über deu Belage¬
rungszustand vom 4 . Juni 1861 sin Bauern auf Grund Artikel 4
Ziffer 2 des Gesetzes über den Kriegszustand vom 6. November 19I2 >
wird folgendes zur allgemeinen Kenntnis gebracht :

1 . Das Zuschneider : von Web - und Wirkwaren mittels mecha¬
nisch angctriebener Zuschneidemaschinen wird hiermit ver¬
boten .

2. In allen Betrieben , in denen mit Kraft angetriebcne Näh - ,
Knopfloch - und anderer derartige Maschinen für die Konfek¬
tionierung von Web - und Wirkwaren verwendet werden , darf
mit diesen Maschinen nur noch mährend 30 Stunden in je¬
der Woche gearbeitet werden .

8. Das Vergeben von Konsektionsarbeit zum Zwecke der Her¬
stellung von Erzeugnissen aus Web - und Wirkwaren zu nied¬
rigeren Lohnsätzen als den im Monat Dezember 1916 orts¬
üblichen , ist verboten .

Wenn die an Maschinen , wie unter Ziffer 2 beschrieben ,
beschäftigten Arbeiter bisher im Tage - oder Wochcnlohn be¬
zahlt wurden , so darf nach dem Inkrafttreten dieser Bekannt¬
machung der zu zahlende Lohn für eine Woche für jeden Ar¬
beiter nicht niedriger sein , als der bisher ortsübliche .

Soweit im Stücklohn hergestellte Gegenstände infolge der
Verbote I nnd 2 auf andere Weise konfektioniert werden
müssen , als bisher , ist der Arbeitnehmer für den entstandenen
Mehraufwand vo » Zeit von den : Arbeitgeber am Lohn zn
entschädigen .

In Streitfällen soll ein Gutachten von der örtlich znstürr -
- digev Handwerkskammer eingeholt werden .
^ Ein besonderer Unleruehmergewinn darf aus einer der¬

artigen Lohnerhöhung beim Verkauf der hcrgcstellteu Waren
nicht hergeleitet werden , d . h ., der Verkaufspreis darf höch¬
stens um den wirklichen Betrag des Mehrlohns erhöht werden .

4 . Werkstätten im eigenen Betriebe der Militär - und Marinc -
vcrwaltung sind von diesen Maßnahmen nicht betroffen .

6. Unmittelbare Heeres - oder Marinelieferanten , bei denen durch
die Verbote 1 und 2 die Erfüllung der Lieferzeit in Krage ge¬
stellt wird , haben sich an die auftragerteilcndc Stelle mit dem
Ersuchen um Verlängerung der Lieferfrist zu wenden . Die
auvrdnende Behörde wird auf besonderes Ansuchen der auf -
tragerteilendeu Stellen in den Fällen , in denen eine Verlän¬
gerung der Lieferfrist im Heeresinteresse nicht bewilligt wer¬
den kann , eine Befreiung von den Verboten 1 und 2 für die
Erledigung bereits laufender Aufträge gewähren .

Auch die beschaffenden Steilen des Heeres nnd der Ma¬
rine dürfen neue Aufträge nur noch unter Berücksichtigung
der Anordnungen dieser Bekanntmachung erteilen .

6 . Irgend welchen Gesuchen um Befreiung aus anderen Grün¬
den als den in Ziffer 6 genannten , kann nicht stattgegeben
werden .

7. Die Betauiiiuiachurig tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft .
8. Abdrucke vorstehender Bekanntmachung (beim Webstoffmelöe »

amt der Kricgs -Rohstoff -Abteilurig des Königlich Preußischen
Kricgsininisteriums , Berlin 89/ . 48, Verlängerte Hedemann¬
straße 11 , erhältlich ) , sind in den Räumen der irr Betracht
kommenden Betriebe und Firmen arizuschlagen .

Karlsruhe , den 16 . Januar 1916.
Der kommandierende General :

Frhr . von Manteuffel , General der Infanterie .

Nr . W . M . 78/l . 16. K R .A.

Bekanntmachung
betreffend

Arbeitszeit in Lumpen -Reißereiem
Auf Grund des 8 9 Buchstabe i, des Gesetzes über den Belage¬

rungszustand vom 4 . Juni 186l ( in Bayern aus Grund Artikel 4
Ziffer 2 des Gesetzes über den Kriegszustand vom 6. November 1912),
wird folgendes zur allgemeinen Kenntnis gebracht :

8 1 .
Die Verarbeitung von wollenen , halbwollenen und baumwolle¬

nen Lumpen und wollenen , halbwollenen und bannirvollcuen Gegen¬
ständer ! und Abfällen der Textilwarenherstcllnng auf Reißmaschincn
( Neißmölfcn ) ist, soweit nicht im Folgenden Ausnahmen bestimmt
änd , verbitten .

8 2.
Die im 8 1 verbotene Bearbeitung darf insoweit erfolgen , als

das Reißen zur Herstellung von Kunstwolle bezw . Kunstbaumwollc
-ür militärische Zwecke , d . h . auf Anordnung oder mit Erlaubnis der
Kriegs -Nohstoff - Ableilung des König ! . Preußischen Kriegsministe¬
riums , des König ! . Preußischen Bekleidungs -Beschaffungsamtes , der
KLnigl . Preußischen Feldzeugmelsterci , der Aktiengesellschaft ZM
Verwertung von Stvffabfällen ober der Kriegs -Wollbeöarf -Aktien -
gescllschaft erfolgt . Der Nachweis des Heeresauftrages gilt nur als
geführt , wenn der betreffende Betrieb einen gültigen Ausweis einer
der vorgenannten Stellen jn Händen hat .

8 8-
Für andere Zwecke (Herstellung von Zivilaufträgerr ) dürfen die

Reißmaschiuen zur Verarbeitung der im 8 1 angegebenen Lumpen ,
Gegenstände und Abfälle nur am Montag und Dienstag jeder Woche
und zwar an jedem dieser Tage höchstens 10 Stunde » in Betrieb ge¬
halten werden .

8 4.
Das Arbeiten mit Reißmaschineu . welche bis zum Inkrafttreten

dieser Bekanntmachung nicht im Betrieb waren , ist anßcr für mili¬
tärische Zwecke ( siehe 8 2) verboten .

Karlsruhe , den 16. Januar 1916.
Der kommandierende General :

Frhr . von M a r, t e n s s e l , General der Infanterie .

Bctr . Behandlung von Briefen mit Mustersendungen und
Paketen nach dem Auslande .

Verordnung
für de » Befehlsbereich dcS stellvertretenden Generalkommandos

des XIV . Armeekorps .
Auf Grund des 8 9d des Gesetzes über den Belagerungszustand vom

4 . Juni 1861 wird hiermit verordnet was folgt :
Verboten ist :
1 . die falsche Bezeichnung des Absenders und die unrichtige Angatr «

des Inhalts auf
u ! Briefsendungen mit Wareniuhalt nach dem Ausland ;
br in den Ausfuhrerklärungen zu Postpaketen :

2 . die der Inhaltsangabe widersprechende Versendung von Druck¬
schriften . schriftlichen Mitteilungen , Abbildungen oder Zeichnun¬
gen in Paketen . Die Beifügung einer Rechnung ist gestattet uns
bedarf nicht der Erwähnung in der Inhaltsangabe .

Wer diesen Verboten zuwiderhandelt oder zur Zuwiderhandlung
aufforderr oder anreizt , wird auf Grund des Belagerungszustandgesetzes
bestraft .

Die Verordnung tritt sofort in Kraft .
Karlsruhe , den 11 . Januar 1916.

Der Kommandierende General :
Freiherr von Manteuffel , General der Infanterie
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